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  Einleitung 

A. Anlass und Ziel der Arbeit 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist die Prozesskostenhilfe, die dem Insol-

venzverwalter nach § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO für die Durchsetzung des Insolvenzan-

fechtungsanspruchs bewilligt wird. 

Der Insolvenzanfechtung, die in den §§ 129 bis 147 InsO normiert ist, kommt für 

die gleichmäßige Befriedigung der Insolvenzgläubiger, der sogenannten par condi-

tio creditorum, eine besondere Bedeutung zu.1 Denn die Erfahrung zeigt, dass ein-

zelne Gläubiger des späteren Insolvenzschuldners noch vor Stellung des Insol-

venzantrages ganz oder teilweise befriedigt werden, weil sie eine enge Beziehung 

zum Schuldner unterhalten, über dessen wirtschaftliche Verhältnisse informiert 

sind oder ihre Interessen schnell verfolgen. Anderen Gläubigern verbleibt im nach-

folgenden Insolvenzverfahren in der Konsequenz eine niedrigere Insolvenzquote.2 

Die Insolvenzanfechtung ermöglicht dem Insolvenzverwalter mit Eröffnung des In-

solvenzverfahrens zuvor wirksam eingetretene Vermögensverschiebungen gemäß 

§ 143 Abs. 1 S. 1 InsO rückgängig zu machen, die in der Zeit der Krise zum Nach-

teil der Gläubiger vorgenommen wurden.3 Dadurch soll die Insolvenzmasse wieder 

in den Zustand gebracht werden, den sie ohne die benachteiligende Handlung auf-

gewiesen hätte.4 Ebenso soll die Insolvenzmasse nicht für Verbindlichkeiten haften 

                                                 
1 Borries/Hirte, in: Uhlenbruck, InsO, § 129 Rn. 1; de Bra, in: Braun, InsO, § 129 Rn. 1; Nerlich, 

in: Nerlich/Römermann, InsO, § 129 Rn. 5. 
2 Bork, in: Kübler/Prütting/Bork, InsO, vor § 129 Rn. 1; Kirchhof/Freudenberg, in: MüKo-InsO, 

Vorb. vor §§ 129 bis 147 Rn. 2.  
3 Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 12/2443, S. 156; Borries/Hirte, in: Uhlenbruck, 

InsO, § 129 Rn. 1; Nerlich, in: Nerlich/Römermann, InsO, § 129 Rn. 5; Zimmermann, Insolvenz-
recht, Rn. 393. 

4 Bork, in: Kübler/Prütting/Bork, InsO, vor § 129 Rn. 1; Kirchhof/Freudenberg, in: MüKo-InsO, 
Vorb. vor §§ 129 bis 147 Rn. 2. 

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
D. Göttler, Die Prozesskostenhilfe für den Insolvenzanfechtungsprozess,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-32613-5_1

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-32613-5_1&domain=pdf
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müssen, die der Schuldner vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens in missbilligens-

werter Weise eingegangen ist.5  

Allein die Berufung auf die insolvenzrechtliche Anfechtung genügt aber nur, wenn 

sich die Anfechtungsgegner kooperativ verhalten. Sie müssen die vom Insolvenz-

schuldner in anfechtbarer Weise gewährten Gegenstände oder Sicherungen zurück-

gewähren oder dürfen anfechtbar begründete Forderungen nicht weiterverfolgen. 

Andernfalls ist der Insolvenzverwalter auf den Rechtsweg verwiesen. Er muss aktiv 

den Insolvenzanfechtungsanspruch durchsetzen oder sich einer gegen ihn erhobe-

nen Klage erwehren. Dies setzt den Einsatz finanzieller Mittel aus der Insolvenz-

masse voraus. Schließlich ist ein Rechtsstreit kostenbehaftet, §§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1; 

3 Abs. 1 GKG. Die Zustellung der Klage und die Vornahme sonstiger gerichtlicher 

Handlungen, die mit Auslagen verbunden sind, werden in der Regel von der Zah-

lung eines Vorschusses abhängig gemacht, §§ 12, 17 GKG. Kostenschuldner ist der 

Veranlasser der gerichtlichen Handlung. Besteht nach § 78 ZPO ein Anwaltszwang, 

fallen zusätzlich Kosten für einen Rechtsanwalt an. Dieser wird gemäß § 9 RVG 

für die entstandenen und voraussichtlich entstehenden Rechtsanwaltsgebühren und 

Auslagen einen angemessenen Vorschuss fordern. 

Den Insolvenzverwalter stellt die Finanzierung der Kosten vor ein Problem, wenn 

die Insolvenzmasse im Wesentlichen aus dem erst noch durchzusetzenden Insol-

venzanfechtungsanspruch besteht.6 Zwar wird das Insolvenzverfahren in einem sol-

chen Fall eröffnet. Denn bei der Bestimmung des schuldnerischen Vermögens ge-

mäß § 26 Abs. 1 S. 1 InsO werden die voraussichtlich durchsetzbaren Ansprüche 

aus Insolvenzanfechtung bereits berücksichtigt.7 Dennoch fehlen dem Insolvenz-

verwalter nach der Insolvenzeröffnung verfügbare Mittel, die für die Kosten eines 

Insolvenzanfechtungsprozesses herangezogen werden können. Auf die begrenzten 

Mittel des Insolvenzverwalters deutet auch die steigende Zahl der Insolvenzverfah-

ren hin, in denen schon mit oder kurz nach Eröffnung die Masseunzulänglichkeit 

                                                 
5 Bork, in: Kübler/Prütting/Bork, InsO, vor § 129 Rn. 1; Kirchhof/Freudenberg, in: MüKo-InsO, 

Vorb. vor §§ 129 bis 147 Rn. 2. 
6 Hees/Freitag, NZI 2017, 377 (377), sprechen in diesem Zusammenhang von kleineren Insolvenz-

massen. 
7 BGH NZI 2013, 79 (80 Rn. 12); LG Hamburg NZI 2016, 772 (772); AG Göttingen ZIP 2009, 

879 (880); Haarmeyer/Schildt, in: MüKo-InsO, § 26 Rn. 20; Pape, ZIP 1989, 1029 (1036 ff.); 
Vallender, in: Uhlenbruck, InsO, § 26 Rn. 14. 
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nach § 208 Abs. 1 InsO angezeigt werden muss.8 In der Folge würde die vor der 

Insolvenzeröffnung stattgefundene anfechtbare Masseschmälerung einen Rechts-

streit verhindern, mit welchem ebendiese Schmälerung nach der Eröffnung rück-

gängig gemacht werden soll.9 

Diesen Mechanismus durchbricht die Prozesskostenhilfe. Denn mit der Bewilli-

gung der Prozesskostenhilfe erhält der beigeordnete Rechtsanwalt seine Vergütung 

nach § 45 Abs. 1 RVG aus der Staatskasse. Von dem Insolvenzverwalter kann der 

Rechtsanwalt seine Vergütung dagegen nicht mehr aus der Insolvenzmasse verlan-

gen, § 122 Abs. 1 Nr. 3 ZPO. Die Staatskasse wiederum kann die Gerichtskosten 

und den auf sie nach § 59 Abs. 1 S. 1 RVG übergegangenen Vergütungsanspruch 

des beigeordneten Rechtsanwalts nur nach den Bestimmungen aus der Insolvenz-

masse beanspruchen, die das Gericht im Rahmen der Prozesskostenhilfebewilli-

gung trifft, § 122 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. 

Deshalb stellt sich die Prozesskostenhilfe als Instrument der prozessualen Durch-

setzung des Rechts der Insolvenzanfechtung dar.10 Bewilligt wird dem Insolvenz-

verwalter die Prozesskostenhilfe nach § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO.11 Die Norm lautet: 

                                                 
8 Wenn die Masseunzulänglichkeit angezeigt ist, ist davon auszugehen, dass die Kosten des 

Rechtsstreits nicht aus der Insolvenzmasse aufgebracht werden können, BGH NZI 2008, 368 
(369); BGH NZI 2008, 431 (431); Schultzky, in: Zöller, ZPO, § 116 Rn. 6. Ausführlich unten 
unter § 3A.I, S. 40. Zur steigenden Zahl BGH NJW 2004, 941 (943); Pape, in: Kübler/Prüt-
ting/Bork, § 208 Rn. 2h, wonach in der überwiegenden Zahl der Kleinverfahren von Anfang an 
mit der Masseunzulänglichkeit gerechnet werden muss, was auf die Einführung der Stundungs-
vorschriften nach §§ 4a ff. InsO zurückzuführen sei. Mock, in: Uhlenbruck, InsO, § 80 Rn. 189, 
spricht von „notorischer Massearmut“.  

9 BGH NJW 1991, 40 (41); Pape, ZIP 1988, 1293 (1294); Pape, NZI 1998, 64 (66); Wrobel-Sachs, 
Prozeßkostenhilfe für den Konkursverwalter, S. 13. 

10 Mock, in: Uhlenbruck, InsO, § 80 Rn. 189: „einzige Chance, Anfechtungsprozesse nach §§ 129 
ff. InsO durchzuführen“. Ebenso auf die Bedeutung hinweisend Hörmann, NZI 2008, 291 (291); 
Kirchhof/Piekenbrock, in: MüKo-InsO, § 143 Rn. 166; Klien, KuT 1934, 66 (66); Lang, NZI 
2012, 746 (746); Pape, ZIP 1988, 1293 (1295); Pape, ZIP 1989, 1029 (1042); Pape, ZIP 1990, 
1530 (1530); Pape, NZI 1998, 64 (66). 

11 So die absolut herrschende Meinung: BAG ZIP 2003, 1947 (1947); BFH ZInsO 2005, 1216 
(1216); BVerwG ZIP 2006, 1542 (1542); BGH BeckRS 2019, 17252 Rn. 6; Blersch/v. Olshausen, 
in: BK-InsO, § 80 Rn. 23; Bork, in: Stein/Jonas, ZPO, § 116 Rn. 2; Borries/Hirte, in: Uhlenbruck, 
§ 143 Rn. 185; Dauernheim, in: FK-InsO, § 143 Rn. 74; Fischer, in: Musielak/Voit, ZPO, § 116 
Rn. 2 f.; Gelpcke/Hellstab/Wache/Weigelt, Prozesskostenhilfeanspruch des Insolvenzverwalters, 
Rn. 2.7; Gottwald, in: Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 87 Rn. 18; Gund-
lach/Frenzel, NZI 2004, 27 (28); Haas, in: BK-InsO, § 143 Rn. 111; Häsemeyer, Insolvenzrecht, 
Rn. 7.28, 13.31, 15.09; Hess, in: Hess, InsO, § 143 Rn. 147; Jacoby, in: Kübler/Prütting/Bork, 
InsO, § 143 Anh. Rn. 15; Kießling, in: Saenger, ZPO, § 116 Rn. 3; Kirchhof/Piekenbrock, in: 
MüKo-InsO, § 143 Rn. 166; Kraemer, in: Beck/Depré, Praxis der Insolvenz, § 13 Rn. 111 ff.; 
Kuleisa, in: HambKo-InsO, § 80 Rn. 58 ff.; Liegl, in: Poller/Härtl/Köpf, Gesamtes Kostenhilfe-
recht, § 116 Rn. 2, 4; Lüke, in: Kübler/Prütting/Bork, InsO, § 80 Rn. 63; Mock, in: Uhlenbruck, 
InsO, § 80 Rn. 189; Mohr, in: KK-InsO, § 143 Rn. 235; Pechartscheck, in: Gottwald/Haas, In-
solvenzrechts-Handbuch, § 17 Rn. 52; Reichling, in: BeckOK-ZPO, § 116 Rn. 2; Riewe, in: 



§ 1  Einleitung 4
 

 

„Prozesskostenhilfe erhalten auf Antrag eine Partei kraft Amtes, 

wenn die Kosten aus der verwalteten Vermögensmasse nicht auf-

gebracht werden können und den am Gegenstand des Rechts-

streits wirtschaftlich Beteiligten nicht zuzumuten ist, die Kosten 

aufzubringen“. 

Der 1. Halbsatz des § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO setzt für die Bewilligung der Prozesskos-

tenhilfe voraus, dass „die Kosten aus der verwalteten Vermögensmasse nicht auf-

gebracht werden können“. Ob die voraussichtlichen Prozesskosten von der Insol-

venzmasse getragen werden können, kann durch den Insolvenzverwalter zuverläs-

sig eingeschätzt werden. Denn die Höhe der Prozesskosten und der Rechtsanwalts-

vergütung ist im Gesetz vorgegeben, § 3 GKG, § 2 RVG. Zugleich gehört die Fest-

stellung der zur Verfügung stehenden Insolvenzmasse zu den originären Aufgaben 

des Insolvenzverwalters, §§ 35 Abs. 1, 148 ff. InsO.12 Diese Ermittlung ist durch 

den Insolvenzverwalter unabhängig von einer beabsichtigten Prozessführung vor-

zunehmen. Das zuständige Gericht wird bei einer nachvollziehbaren Darstellung 

im Prozesskostenhilfeantrag keinen Anlass haben, von der Aufstellung des Insol-

venzverwalters abzuweichen.13 

Davon unterscheidet sich der 2. Halbsatz des § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO. Denn ob es 

„den am Gegenstand des Rechtsstreits wirtschaftlich Beteiligten zuzumuten ist, die 

Kosten aufzubringen“, entzieht sich mit seinen unbestimmten Rechtsbegriffen ei-

nem objektiven Berechnungsmodell.14 Das Prozessgericht muss anhand des sperrig 

                                                 

BeckOK-InsO, § 80 Rn. 35; Rogge/Leptien, in: HambKo-InsO, § 143 Rn. 145; Schoon, in: 
BeckOK-InsO, § 143 Rn. 53; Schultzky, in: Zöller, ZPO, § 116 Rn. 1; Seiler, in: Thomas/Putzo, 
ZPO, § 116 Rn. 1 ff.; Smid/Hartmann, in: Wieczorek/Schütze, ZPO, § 116 Rn. 2; Sternal, in: 
Karsten Schmidt, InsO, § 80 Rn. 45 ff.; Thole, in: HK-InsO, § 129 Rn. 127; Vogt-Beheim, in: 
Baumbach/Lauterbach/Hartmann/Anders/Gehle, ZPO, § 116 Rn. 7, Grdz. § 50 Rn. 8, 11; Vuia, 
in: MüKo-InsO, § 80 Rn. 35, 85 ff.; Wache, in: MüKo-ZPO, § 116 Rn. 8, 15 ff.; Wimmer-Amend, 
in: FK-InsO, § 80 Rn. 57; Windel, in: Jaeger, InsO, § 80 Rn. 168 ff.; Wrobel-Sachs, Prozeßkos-
tenhilfe für den Konkursverwalter, S. 14; Zempel, in: Prütting/Gehrlein, ZPO, § 116 Rn. 1; Zeu-
ner, in: Rattunde/Smid/Zeuner, InsO, § 129 Rn. 29. Andere Ansicht K. Schmidt, Wege zum In-
solvenzrecht, S. 114, der sowohl bei solventen als auch insolventen Gesellschaften § 116 S. 1 
Nr. 2 ZPO anwenden will. 

12 Umfassend hierzu Holzer, in: Beck/Depré, Praxis der Insolvenz, § 9 Rn. 7 ff. 
13 Das Prozessgericht dürfe sich allgemein auf die Angaben des Insolvenzverwalters, der sein Amt 

im öffentlichen Interesse ausübt, verlassen, so OLG Stuttgart MDR 2004, 1205 (1206); Mock, in: 
Uhlenbruck, InsO, § 80 Rn. 198. 

14 Zum unbestimmten Rechtsbegriff BAG ZIP 2003, 1947 (1948); Gelpcke/Hellstab/Wache/Wei-
gelt, Prozesskostenhilfeanspruch des Insolvenzverwalters, Rn. 2.289; Mitlehner, NZI 2001, 617 
(620); Pape, ZIP 1988, 1293 (1300); Windel, in: Jaeger, InsO, § 80 Rn. 169. 
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wirkenden Begriffs der „am Gegenstand des Rechtsstreits wirtschaftlich Beteilig-

ten“ klären, wer bei der folgenden Zumutbarkeitsprüfung zu berücksichtigten ist. 

Die Zumutbarkeit wiederum fordert vom zuständigen Gericht eine wertende Be-

trachtung anhand der Umstände des Einzelfalls.15 Dies diene zwar nach Wache 

nicht der Rechtssicherheit, ließe sich aber nicht vermeiden.16 

In der Folge hat sich eine umfangreiche Kasuistik zum 2. Halbsatz des § 116 S. 1 

Nr. 1 ZPO entwickelt, die von den Gerichten kaum noch zu überblicken ist.17 Dies 

gilt umso mehr, als es sich bei der Bewilligung der Prozesskostenhilfe aus Sicht der 

Gerichte lediglich um ein prozessuales Nebengeschäft handelt und der Fokus 

– nicht zu Unrecht – auf der eigentlichen Hauptsache liegt.18 Für den Insolvenzver-

walter hat dies naturgemäß zur Folge, dass er das Ergebnis der gerichtlichen Ab-

wägung nur begrenzt einschätzen kann.19 Er wird darauf beschränkt sein, entspre-

chend seiner Darlegungslast20 die Umstände hervorzuheben, die seiner Ansicht 

nach die Annahme stützen, dass den wirtschaftlich Beteiligten die Übernahme der 

Prozesskosten unzumutbar ist. Dabei wird der Insolvenzverwalter bei seinem An-

trag nicht selten auf die freiwillige Mithilfe der wirtschaftlich Beteiligten angewie-

sen sein.21 Schließlich muss der Insolvenzverwalter über nicht offensichtliche Um-

stände informiert werden, die in der Person eines wirtschaftlich Beteiligten begrün-

det sind und diesem die Kostentragung unzumutbar machen.22 So etwa, wenn ein 

                                                 
15 Felix, Rpfleger 2017, 504 (507); Thole, in: HK-InsO, § 129 Rn. 128; Wimmer-Amend, in: FK-

InsO, § 80 Rn. 63. 
16 Wache, in: MüKo-ZPO, § 116 Rn. 18. 
17 So Felix, Rpfleger 2017, 504 (508 Fn. 66); Gundlach/Frenzel/Schmidt, NJW 2003, 2412 (2413); 

Windel, in: Jaeger, InsO, § 80 Rn. 177. Die Unübersichtlichkeit sei ein generelles Problem der 
Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Prozesskostenhilfeverfahren, He-
ister-Neumann, ZRP 2006, 241 (243). 

18 So mit Blick auf die Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse Heister-
Neumann, ZRP 2006, 241 (243). 

19 OLG Hamm NZI 2006, 42 (42); Böttger, Gewerbliche Prozessfinanzierung, S. 43; Pape, EWiR 
1992, 619 (620). 

20 OLG Naumburg MDR 2011, 757 (757); OLG Düsseldorf BeckRS 2019, 16960 Rn. 18; Mohr-
butter, EWiR 1997, 909 (909); Windel, in: Jaeger, InsO, § 80 Rn. 179. 

21 Pape, ZIP 1988, 1293 (1308). Ein Auskunftsanspruch gegen die Gläubiger besteht nicht und wäre 
auch nicht hilfreich, da selbst mit einem solchen Anspruch der Insolvenzverwalter auf die frei-
willige Auskunft angewiesen wäre. Zwar könnte der Insolvenzverwalter den potenziellen Aus-
kunftsanspruch vor Gericht geltend machen. Dies würde aber dazu führen, dass für das prozess-
kostenhilferechtliche Verfahren nach § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO vor dem eigentlich angestrebten In-
solvenzanfechtungsprozess ein weiterer Rechtsstreit zur Geltendmachung des Auskunftsan-
spruchs geführt werden müsste. Darüber hinaus stünde der Insolvenzverwalter bei dem Aus-
kunftsprozess erneut vor dem Problem der Finanzierung der diesbezüglichen Prozesskosten. 

22 Zur Problematik auch Gelpcke/Hellstab/Wache/Weigelt, Prozesskostenhilfeanspruch des Insol-
venzverwalters, Rn. 2.309, 2.475 ff., und Pape, ZIP 1988, 1293 (1308 f.). Insbesondere muss der 
Insolvenzverwalter darlegen und gegebenenfalls glaubhaft machen, dass die wirtschaftlich Betei-
ligten nicht die erforderlichen Mittel zur Aufbringung der Prozesskosten haben, OLG Schleswig 
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wirtschaftlich Beteiligter selbst finanziell nicht in der Lage ist, die Kosten für den 

Prozess des Insolvenzverwalters zu übernehmen.23  

Die Schlüsselstelle für den Antragsteller und das Gericht ist somit die Prüfung der 

Zumutbarkeit der Kostenaufbringung der am Gegenstand des Rechtsstreits wirt-

schaftlich Beteiligten im Sinne des 2. Halbsatzes des § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO.24 Mit 

Recht wird dieser Prüfungspunkt als die „schwierigste und wichtigste Hürde“25 auf 

dem Weg zur Prozesskostenhilfe bezeichnet.26 Die Tendenzen von Literatur und 

Rechtsprechung, diese Hürde durch eine weitere Ausdifferenzierung des Tatbe-

standsmerkmals abzubauen, scheinen nicht wirkungsvoll zu sein.27 Jeder Versuch 

der Klärung, in welchen Fällen den wirtschaftlich Beteiligten die Aufbringung der 

Prozesskosten zumutbar sein soll, birgt die Gefahr, dass das Gegenteil erreicht wird 

                                                 

NZI 2009, 522 (522); Liegl, in: Poller/Härtl/Köpf, Gesamtes Kostenhilferecht, § 116 Rn. 17. 
Nach Bork, in: Stein/Jonas, ZPO, § 116 Rn. 16, kann das Gericht, sofern die wirtschaftlich Be-
teiligten die Mitwirkung verweigern, gemäß § 118 Abs. 2 S. 2 ZPO eigene Erhebungen anstellen. 

23 Die Problematik zeigt sich etwa im Fall des OLG Schleswig NZI 2009, 522 (522). Der Insol-
venzverwalter hatte Zweifel an der Leistungsfähigkeit eines wirtschaftlich Beteiligten bei Gericht 
angemeldet. Das Gericht berücksichtigte diesen dennoch in der Zumutbarkeitsprüfung des § 116 
S. 1 Nr. 1 Halbsatz 2 ZPO, da das Vorbringen der Verwalters unsubstantiiert sei und seiner Dar-
legungslast nicht genüge. Nach Schultzky, in: Zöller, ZPO, § 116 Rn. 13, ist sogar von der Leis-
tungsfähigkeit des wirtschaftlich Beteiligten auszugehen, wenn dieser nicht zur Offenlegung sei-
ner Vermögensverhältnisse bereit ist. Siehe zum Einfluss der Leistungsfähigkeit des wirtschaft-
lich Beteiligten auf die Zumutbarkeit unten § 3A.II.3.a), S. 57. 

24 Haas, in: BK-InsO, § 143 Rn. 111; Vuia, in: MüKo-InsO, § 80 Rn. 86. In der Praxis haben sich 
in der Folge mit den gewerblichen Prozessfinanzierern Ausweichmöglichkeiten entwickelt. Diese 
übernehmen die Prozesskosten gegen eine Beteiligung im Erfolgsfall. Durchsetzen konnte sich 
die gewerbliche Prozessfinanzierung aufgrund ihrer Konzeption aber lediglich bei Aktivprozes-
sen. Zudem fordern die Anbieter für eine lohnende Ertragskalkulation einen Mindeststreitwert. 
Hierzu und zum Verhältnis der gewerblichen Prozessfinanzierung zur Prozesskostenhilfe 
Böttger, Gewerbliche Prozessfinanzierung, S. 9 ff. 

25 Hees/Freitag, NZI 2017, 377 (379). Auf das Haftungsrisiko des Insolvenzverwalters beim Pro-
zesskostenhilfeantrag hinweisend Sternal, NZI Editorial 24/2017. 

26 Lang, NZI 2012, 746 (747). In gleicher Weise nennen Gelpcke/Hellstab/Wache/Weigelt, Prozess-
kostenhilfeanspruch des Insolvenzverwalters, Rn. 2.411, den § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO insgesamt 
eine sehr schwierige, kaum praktikable und insgesamt dem öffentlichen Interesse an einer schnel-
len und sachgerechten Abwicklung des Insolvenzverfahrens wiedersprechende Norm. 
Häsemeyer, Insolvenzrecht, Rn. 15.09, bezeichnet § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO aufgrund der Pauschali-
tät als „fragwürdige Regelung“. Ähnlich Windel, in: Jaeger, InsO, § 80 Rn. 176, der § 116 S. 1 
Nr. 1 ZPO „rechtspolitisch fragwürdig“ nennt.  

27 Gelpcke/Hellstab/Wache/Weigelt, Prozesskostenhilfeanspruch des Insolvenzverwalters, 
Rn. 2.486. Hörmann, NZI 2008, 291 (291) spricht von „Glücksspiel mit ungewissem Ausgang“. 
Nach Uhlenbruck, KTS 1988, 435 (436 f.), komme die Praxis mit ihrer kleinlichen Rechtsanwen-
dung einer Rechtsverweigerung gleich. Pape, EWiR 1992, 621 (622), kritisiert ebenfalls eine 
kleinliche Bewilligungspraxis. Windel, in: Jaeger, InsO, § 80 Rn. 177, bemängelt die Rechtssi-
cherheit in der schwer überschaubaren Kasuistik zu § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO. Bereits 1940 be-
schwerte sich Braß, KuT 1940, 66 (67), dass die Möglichkeiten, einem Verwalter das Armenrecht 
zu bewilligen, schon theoretisch genug seien. Sie sollten nicht noch durch allzu kleinliche Re-
chenkünste auf den Nullpunkt gebracht werden. Andere Ansicht dagegen Küpper/Heinze, ZInsO 
2007, 680 (681). 
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und sich die Unübersichtlichkeit des Tatbestandsmerkmals nur verfestigt. Das In-

solvenzanfechtungsrecht als „scharfes Schwert“ des Insolvenzverwalters28 kann so 

an einem Nebengebiet des Zivilprozessrechts scheitern. Denn dass die wirtschaft-

lich Beteiligten die Prozesskosten tatsächlich übernehmen, nachdem das Gericht 

die Prozesskostenhilfe unter Berufung auf den 2. Halbsatz des § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO 

abgelehnt hat, ist unsicher. Auf einen entsprechenden Vorschussanspruch gegen die 

wirtschaftlich Beteiligten kann sich der Insolvenzverwalter nicht stützen.29 

Vor diesem Hintergrund verfolgt diese Arbeit einen anderen Ansatz. Statt sich an-

hand des 2. Halbsatzes des § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO auf Details der Zumutbarkeitsprü-

fung zu fokussieren, sollte man sich bereits den am Gegenstand des Rechtsstreits 

wirtschaftlich Beteiligten zuwenden. In einem übergeordneten Blick wird sich zei-

gen, dass bestimmten Personen, die am Gegenstand des Rechtsstreits wirtschaftlich 

beteiligt sind, eine Bedeutung beigemessen wird, die ihnen im Insolvenzanfech-

tungsprozess nicht zukommen darf. Insoweit erübrigen sich dann Erwägungen, ob 

diesen Personen die Kostenaufbringung zumutbar ist. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen einen Weg auf, wie die Prozesskostenhilfe 

im Insolvenzverfahren de lege lata unter Ausschluss des 2. Halbsatzes des § 116 

S. 1 Nr. 1 ZPO bewilligt werden kann. Eine weitgehend vereinfachte Bewilligungs-

praxis wäre die Folge. So kann das bei der Einführung des Prozesskostenhilferechts 

geäußerte Ziel des Gesetzgebers, die „Prozessführung zum Zwecke der Anreiche-

rung der Konkursmasse in weiterem Umfange als bisher zu ermöglichen“,30 

schlussendlich doch verwirklicht werden.31 

                                                 
28 Gundlach/Frenzel/Schirrmeister, DStR 2005, 1701 (1701); Müller/Rautmann, DStR 2014, 704 

(705). 
29 OLG Celle OLGR 2001, 141 (141); Bork, in: Stein/Jonas, ZPO, § 116 Rn. 15; Fischer, in: 

Musielak/Voit, ZPO, § 116 Rn. 6; Küpper/Heinze, ZInsO 2007, 680 (685); Wache, in: MüKo-
ZPO, § 116 Rn. 19. 

30 Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 8/3068, S. 26. Siehe zur Historie ausführlich unten 
§ 2B.II.2, S. 18 ff. 

31 Vereinzelt wird zwar angenommen, dass dem Insolvenzverwalter aufgrund der Gesetzesbegrün-
dung verstärkt Prozesskostenhilfe gewährt wird, so etwa Fischer, in: Musielak/Voit, ZPO, § 116 
Rn. 2; Hess, EWiR 1994, 829 (830). Vielfach handelt es sich dabei aber lediglich um einen Ap-
pell, wonach Prozesskostenhilfe großzügig gewährt werden soll, siehe BGH NJW 2006, 1597 
(1598 Rn. 7); OLG Naumburg ZIP 1994, 383 (384); OLG Hamm ZIP 1995, 758 (759); OLG 
Frankfurt OLGR 2001, 153 (153); Bork, in: Stein/Jonas, ZPO, § 116 Rn. 2; Lang, NZI 2012, 746 
(750), und Fischer, in: Musielak/Voit, ZPO, § 116 Rn. 10. Andere Ansicht BGH ZInsO 2015, 
898 (899); OLG Dresden ZInsO 2004, 275 (276); Lorenz, ZInsO 2010, 1078 (1082); Lüke, in: 
Kübler/Prütting/Bork, InsO, § 80 Rn. 63; Sternal, NZI Editorial 24/2017. Zu § 116 ZPO haben 
Gelpcke/Hellstab/Wache/Weigelt, Prozesskostenhilfeanspruch des Insolvenzverwalters, 
Rn. 1.116 ff., eine repräsentative Umfrage unter Insolvenzverwaltern vorgenommen. Danach ist 
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B. Gang der Untersuchung 

Der Gang der Untersuchung gestaltet sich wie folgt: 

Zunächst werden in § 2 die Bewilligungstatbestände in § 114 ZPO sowie in § 116 

S. 1 Nr. 1, Nr. 2 ZPO dargestellt. Es wird geklärt, warum die Rechtspraxis dem 

Insolvenzverwalter die Prozesskostenhilfe nach § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO gewährt. Im 

Rahmen dieses Punktes wird gezeigt, wie die verschiedenen Theorien zur Rechts-

stellung des Insolvenzverwalters – beziehungsweise des Konkursverwalters im 

Geltungszeitraum der Konkursordnung – die Entwicklung und Gewährung der Kos-

tenhilfe, vom Armenrecht bis zur Prozesskostenhilfe, beeinflusst haben.32 

Im Anschluss werden in § 3 die einzelnen Tatbestandsmerkmale des § 116 S. 1 

Nr. 1 ZPO betrachtet und der gegenwärtige Stand der Diskussion abgebildet. Die 

Schwierigkeiten, mit denen sich die Rechtsprechung und das Schrifttum beim 

2. Halbsatzes des § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO konfrontiert sehen, treten dabei im Ver-

gleich mit den anderen Tatbestandsmerkmalen – der Leistungsunfähigkeit der In-

solvenzmasse (§ 116 S. 1 Nr. 1 Halbsatz 2 ZPO), der hinreichenden Erfolgsaussicht 

und der fehlenden Mutwilligkeit (§§ 116 S. 2; 114 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 ZPO) – 

zutage.33 

Um herausstellen zu können, ob die Rechtspraxis den am Gegenstand des Rechts-

streits wirtschaftlich Beteiligten eine zu große Bedeutung bei der Bewilligung der 

Prozesskostenhilfe beimisst, wird unabhängig von den gegenwärtigen Annahmen 

der Rechtspraxis in § 4 geklärt, wer unter diesen Begriff zu fassen ist. Hierfür wer-

den im Rahmen der Auslegung nach dem Wortlaut, dem Sinn und Zweck, der Sys-

tematik sowie der Entwicklungsgeschichte die klassischen Auslegungsparameter 

bemüht.34 

                                                 

der Eindruck zahlreicher Verwalter, dass die Anforderungen der Gerichte an die Gewährung von 
Prozesskostenhilfe gestiegen sind (Rn. 1.157), wobei auch regionale Besonderheiten einzelner 
Oberlandesgerichtsbezirke vorliegen sollen (Rn. 1.126 Fn. 193). Nur ein Teil der Insolvenzver-
walter versucht die bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten der Prozesskostenhilfe zu nutzen 
(Rn. 1.167). Offizielle statistische Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes zu der Frage der 
Bewilligungshäufigkeit liegen nicht vor. Dieses veröffentlicht im Rahmen der Fachserie 10 Reihe 
2.1 zwar Zahlen zu den Prozesskostenhilfeentscheidungen insgesamt, ohne jedoch gesondert auf 
die Bewilligung nach § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO einzugehen.  

32 Siehe § 2, S. 10 ff. 
33 Siehe § 3, S. 40 ff. 
34 Siehe § 4, S. 71 ff. 
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Inwieweit die so ermittelten wirtschaftlich Beteiligten bei der Prozesskostenhilfe 

nach § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO berücksichtigt werden dürfen, wird in § 5 unter verfas-

sungsrechtlichen Gesichtspunkten gewürdigt. Zunächst wird erörtert, auf welchen 

Normen und Prinzipien des Grundgesetzes die Prozesskostenhilfe allgemein fußt. 

Anhand dieser verfassungsrechtlichen Grundlage der Prozesskostenhilfe wird so-

dann geprüft, inwieweit der 2. Halbsatz von § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO dem 

höherrangigen Recht widerspricht. An diesem Punkt wird sich der Einfluss der un-

ter § 4 bestimmten Personen und Personengruppen zeigen, die als wirtschaftlich 

Beteiligte gelten.35 

Die unter § 5 gefundenen Ergebnisse werden in § 6 unter rechtstheoretischen Ge-

sichtspunkten gewürdigt. Neben der verfassungskonformen Auslegung des § 116 

S. 1 Nr. 1 ZPO wird eine Alternative entwickelt, mit welcher die Prozesskostenhilfe 

im Insolvenzverfahren ohne verfassungsrechtliche Friktionen gewährt werden 

kann. Potenzielle Einwände gegen diese Alternative können ausgeräumt werden. 

Anschließend wird aufgezeigt, dass die Alternative gegenüber der verfassungskon-

formen Auslegung des § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO eine insgesamt vereinfachte und strin-

gente Bewilligung der Prozesskostenhilfe ermöglicht. Im Ergebnis ist deshalb der 

alternativ entwickelte Lösungsvorschlag der verfassungskonformen Auslegung des 

§ 116 S. 1 Nr. 1 ZPO vorzuziehen. Rechts- und fiskalpolitische Erwägungen runden 

die Untersuchung ab.36 

Die Resultate der Arbeit werden abschließend in § 7 festgehalten.37 

                                                 
35 Siehe § 5, S. 123 ff. 
36 Siehe § 6, S. 189 ff. 
37 Siehe § 7, S. 260 ff. 



 

 

  Anwendung von § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO auf den Insol-

venzverwalter 

Die Zivilprozessordnung sieht drei verschiedene Möglichkeiten der Bewilligung 

von Prozesskostenhilfe vor. Unterschieden wird nach dem Subjekt der Bewilligung. 

Nach § 114 Abs. 1 S. 1 ZPO wird die Prozesskostenhilfe einer Partei, nach § 116 

S. 1 Nr. 1 ZPO einer Partei kraft Amtes sowie nach § 116 S. 1 Nr. 2 ZPO einer 

juristischen Person oder parteifähigen Vereinigung bewilligt.1 

A. Die „Partei“ in § 114 Abs. 1 S. 1 ZPO 

Als Einstiegsnorm des Prozesskostenhilferechts benennt § 114 Abs. 1 S. 1 ZPO 

ganz unspezifisch die „Partei“ als Prozesskostenhilfesubjekt, ohne dass eine wei-

tergehende Konkretisierung erfolgt. Der Begriff der Partei wird im Prozesskosten-

hilferecht weit,2 aber im formellen Sinn ausgelegt.3 Demnach ist „Partei“ eine Per-

son, die am Verfahren förmlich beteiligt ist und darin eigene Rechte verfolgen 

kann.4 Allein ein tatsächliches oder rechtliches Interesse am Ausgang des Verfah-

rens reicht nicht, wenn es an der förmlichen Beteiligung im Prozess fehlt.5 Im Zi-

vilprozess sind der Kläger und der Beklagte die Parteien.6 Deren bevollmächtigter 

                                                 
1 Über entsprechende Verweisungsnormen sind die Prozesskostenhilfevorschriften der ZPO auch 

in anderen Prozessordnungen entsprechend anwendbar: § 76 Abs. 1 FamFG für die Verfahrens-
kostenhilfe des FamFG, § 166 Abs. 1 S. 1 VwGO im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, § 142 
Abs. 1 FGO im finanzgerichtlichen Verfahren, § 73a Abs. 1 S. 1 SGG im sozialgerichtlichen 
Verfahren und § 11a Abs. 1 ArbGG im arbeitsgerichtlichen Verfahren. 

2 BGH NJW-RR 2008, 1271 (1272); Fischer, in: Musielak/Voit, ZPO, § 114 Rn. 2; Reichling, in: 
BeckOK-ZPO, § 114 Rn. 8. 

3 Bork, in: Stein/Jonas, ZPO, § 114 Rn. 4; Wache, in: MüKo-ZPO, § 114 Rn. 37. 
4 Wache, in: MüKo-ZPO, § 114 Rn. 37. 
5 Wache, in: MüKo-ZPO, § 114 Rn. 37. 
6 Zudem soll dem Nebenintervenient, der keine Partei im formellen Sinn ist, aber gemäß §§ 66 ff. 

ZPO einer Partei zum Zwecke ihrer Unterstützung beitreten kann, die Prozesskostenhilfe gemäß 
§§ 114 ff. ZPO bewilligt werden können, BGH NJW-RR 2010, 1299 (1299 Rn. 8); Bork, in: 
Stein/Jonas, ZPO, § 114 Rn. 4, 9; Wache, in: MüKo-ZPO, § 114 Rn. 37. Fischer, in: Mu-
sielak/Voit, ZPO, § 114 Rn. 2, und Reichling, in: BeckOK-ZPO, § 114 Rn. 8, zählen zudem noch 
Gläubiger, Schuldner, natürliche und juristische Personen, Ausländer und Staatenlose auf, wobei 

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
D. Göttler, Die Prozesskostenhilfe für den Insolvenzanfechtungsprozess,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-32613-5_2
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http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-32613-5_2&domain=pdf
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oder gesetzlicher Vertreter ist dagegen nicht Partei. Diesem kann keine Prozesskos-

tenhilfe bewilligt werden.7 Da gemäß § 114 Abs. 1 S. 1 ZPO derjenige die Prozess-

kostenhilfe erhalten soll, der die Kosten der Prozessführung für die „beabsichtigte“ 

Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht oder nicht vollständig tragen 

kann, ist bereits der künftige Kläger einer beabsichtigten, noch nicht anhängigen 

Klage als „Partei“ einzuordnen. Insoweit ist der Begriff „Partei“ als „künftige Par-

tei“ zu verstehen.8 Dem Beklagten soll dagegen grundsätzlich erst dann Prozess-

kostenhilfe bewilligt werden können, wenn das Streitverfahren rechtshängig ist.9 

Denn der Kläger entscheidet, ob er die Klage tatsächlich erheben will, für die ihm 

die Prozesskostenhilfe bereits bewilligt wurde. Erst mit der Zustellung steht fest, 

ob es zu einem streitigen Verfahren kommt und was dessen Gegenstand sein wird.10 

Trotz des allgemeinen Bezugs auf die „Partei“ ist der Anwendungsbereich des 

§ 114 Abs. 1 S. 1 ZPO auf natürliche Personen beschränkt. Die Bewilligung der 

Prozesskostenhilfe für eine juristische Person, eine parteifähige Vereinigung oder 

eine Partei kraft Amtes erfolgt über die spezielleren Bewilligungstatbestände des 

§ 116 S. 1 ZPO.11 

                                                 

diese wohl als Beispiele für potenziell förmlich am Prozess Beteiligte zu sehen sind. Die Bezeich-
nung der Personen ist nicht relevant, sondern ihre Stellung. Deshalb sollen in anderen Verfahren 
der Antragsteller, der Antragsgegner und sonstige förmlich Beteiligte „Partei“ sein können, 
Reichling, in: BeckOK-ZPO, § 114 Rn. 8; Wache, in: MüKo-ZPO, § 114 Rn. 37. Zeugen sollen 
keine Parteien im Sinn des § 114 Abs. 1 S. 1 ZPO sein. Nur in ungewöhnlichen Ausnahmefällen, 
wenn eine rechtliche oder tatsächlich sehr schwierige Lage besteht, könne in entsprechender An-
wendung der Norm Prozesskostenhilfe bewilligt werden, OLG Düsseldorf MDR 1993, 71 (71); 
OLG Stuttgart NStZ 1992, 340 (341); Fischer, in: Musielak/Voit, ZPO, § 114 Rn. 7. Andere An-
sicht Reichling, in: BeckOK-ZPO, § 114 Rn. 9.1; Wache, in: MüKo-ZPO, § 114 Rn. 37.  

7 BGH NJW-RR 2011, 937 (937 f.); OLG Frankfurt a. M. BeckRS 2015, 6398 Rn. 5; Reichling, 
in: BeckOK-ZPO, § 114 Rn. 21; Schultzky, in: Zöller, ZPO, § 114 Rn. 5; Wache, in: MüKo-ZPO, 
§ 114 Rn. 37. 

8 Wache, in: MüKo-ZPO, § 114 Rn. 38. Gleiches soll für einen außenstehenden Dritten gelten, dem 
Prozesskostenhilfe für eine erst noch beabsichtigte Nebenintervention gewährt werden kann. 

9 Wache, in: MüKo-ZPO, § 114 Rn. 35, 38. 
10 Wache, in: MüKo-ZPO, § 114 Rn. 35. 
11 LAG Berlin BeckRS 1986, 30978539; Bork, in: Stein/Jonas, ZPO, § 114 Rn. 4; Vogt-Beheim, in: 

Baumbach/Lauterbach/Hartmann/Anders/Gehle, ZPO, § 116 Rn. 1. Anders Kießling, in: 
Saenger, ZPO, § 116 Rn. 1; Liegl, in: Poller/Härtl/Köpf, Gesamtes Kostenhilferecht, § 114 
Rn. 35, § 116 Rn. 1; Schultzky, in: Zöller, ZPO, § 116 Rn. 1, und Zempel, in: Prütting/Gehrlein, 
ZPO, § 116 Rn. 1, wonach § 116 ZPO den Anwendungsbereich des § 114 ZPO erweitert anstatt 
beschränkt. Nach Wache, in: MüKo-ZPO, § 114 Rn. 37, ist die Frage, ob Personenvereinigungen 
und juristische Personen „Parteien“ im Sinn des § 114 ZPO sind, wegen § 116 ZPO ohne prakti-
sche Bedeutung. 
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B. Bewilligungssubjekte in § 116 S. 1 ZPO 

I. Juristische Person und parteifähige Vereinigung 

Unter den Voraussetzungen des § 116 S. 1 Nr. 2, S. 2 ZPO wird die Prozesskosten-

hilfe einer juristischen Person oder parteifähigen Vereinigung bewilligt.12 Von dem 

Begriff „juristischen Person“ werden alle juristischen Personen im engen materiell-

rechtlichen Sinn umfasst.13 Dies sind alle gegenüber natürlichen Personen ver-

selbstständigte und mit umfassender Rechtsfähigkeit ausgestattete Personenzusam-

menschlüsse, Sachgesamtheiten und Sondervermögen.14 Dazu gehören im Privat-

recht15 die Aktiengesellschaft (§ 1 Abs. 1 S. 1 AktG), die Kommanditgesellschaft 

auf Aktien (§ 278 Abs. 1 AktG), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (§ 13 

Abs. 1 GmbHG), der eingetragene Verein (§ 21 BGB), die eingetragene Genossen-

schaft (§ 17 Abs. 1 GenG) und die Stiftung (§ 80 Abs. 1 BGB). 

Die rechtsfähigen und folglich nach § 50 Abs. 1 ZPO parteifähigen Personengesell-

schaften fallen unter den Begriff „parteifähige Vereinigung“ in § 116 S. 1 Nr. 2 

ZPO. Dazu gehören die offene Handelsgesellschaft (§ 124 Abs. 1 HGB) und die 

Kommanditgesellschaft (§§ 124 Abs. 1, 161 Abs. 2 HGB).16 Nach der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs ist die nach außen auftretende Gesellschaft bürger-

lichen Rechts rechtsfähig, soweit sie durch Teilnahme am Rechtsverkehr eigene 

                                                 
12 Eine Einschränkung in § 116 S. 1 Nr. 2 ZPO besteht dahingehend, dass die juristische Person 

oder parteifähige Vereinigung im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ge-
gründet und dort ansässig sein muss. Sonstigen juristischen Personen und parteifähigen Vereini-
gungen steht keine Prozesskostenhilfe zu, siehe Reichling, in: BeckOK-ZPO, § 116 Rn. 14. 

13 Wache, in: MüKo-ZPO, § 116 Rn. 21.  
14 Kießling, in: Saenger, ZPO, § 116 Rn. 18. 
15 Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind gleichermaßen umfasst, Bork, in: Stein/Jonas, 

ZPO, § 116 Rn. 20. Dabei dürfte die Bedürftigkeit mit Ausnahme von Religionsgemeinschaften 
und politischen Parteien praktisch nahezu immer ausgeschlossen werden können, Kießling, in: 
Saenger, ZPO, § 116 Rn. 18. 

16 Bork, in: Stein/Jonas, ZPO, § 116 Rn. 32; Fischer, in: Musielak/Voit, ZPO, § 116 Rn. 11; Wache, 
in: MüKo-ZPO, § 116 Rn. 21. 
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Rechte und Pflichten begründet.17 Insoweit ist sie parteifähig und wird daher ebenso 

von § 116 S. 1 Nr. 2 ZPO erfasst.18 

Die Liquidation einer juristischen Person oder parteifähigen Vereinigung hindert 

nicht die Bewilligung von Prozesskostenhilfe nach § 116 S. 1 Nr. 2 ZPO.19 Wird 

allerdings der Betrieb der juristischen Person oder parteifähigen Vereinigung von 

dem Insolvenzverwalter im eröffneten Insolvenzverfahren vorerst fortgeführt, wird 

Prozesskostenhilfe nach § 116 S. 1 Nr. 1 ZPO gewährt und nicht nach § 116 S. 1 

Nr. 2 ZPO.20 

II. Partei kraft Amtes 

Zuletzt kann einer „Partei kraft Amtes“ die Prozesskostenhilfe unter den Voraus-

setzungen des § 116 S. 1 Nr. 1, S. 2 ZPO bewilligt werden. Eine Partei kraft Amtes 

ist eine Person, die aufgrund eines besonderen Bestellungsaktes fremde Interessen 

im eigenen Namen wahrnimmt.21 Sie haftet für die Prozesskosten nicht mit ihrem 

                                                 
17 BGHZ 146, 341 (342 ff.), in einem Grundsatzurteil. Zwar wird diese nicht ausdrücklich in den 

§§ 705 ff. BGB normiert. Die Rechtsfähigkeit spiegelt sich aber in verschiedenen gesetzlichen 
Regelungen aus anderen Regelungsbereichen wider, so Schäfer, in: MüKo-BGB, § 705 Rn. 312, 
unter Berufung auf § 14 Abs. 1 BGB, § 191 Abs. 2 Nr. 1 UmwG, § 7 Nr. 3 MarkenG, § 11 Abs. 2 
InsO, § 162 Abs. 1 S. 2 HGB und § 899a BGB i. V. m. § 47 Abs. 2 GBO. 

18 BGH NJW 2011, 1595 (1596 Rn. 7); BGH ZInsO 2017, 2538 (2539 Rn. 4); OLG Dresden MDR 
2008, 818 (818); LG Frankfurt a.M. BeckRS 2020, 15730 Rn. 2; Bork, in: Stein/Jonas, ZPO, 
§ 116 Rn. 32; Liegl, in: Poller/Härtl/Köpf, Gesamtes Kostenhilferecht, § 116 Rn. 25; Reichling, 
in: BeckOK-ZPO, § 116 Rn. 15; Wache, in: MüKo-ZPO, § 116 Rn. 21. Andere Ansicht 
Smid/Hartmann, in: Wieczorek/Schütze, ZPO, § 116 Rn. 6. 

19 BGH NJW 1991, 703 (703); OLG Köln NZG 2020, 23 (24 Rn. 6 f.); Reichling, in: BeckOK-
ZPO, § 116 Rn. 17; Schultzky, in: Zöller, ZPO, § 116 Rn. 17. Ist der operative Geschäftsbetrieb 
allerdings eingestellt, wird die Bewilligung der Prozesskostenhilfe in der Regel mangels der in 
§ 116 S. 1 Nr. 2 ZPO erforderlichen „allgemeiner Interessen“ ausscheiden, OLG Rostock Jur-
Büro 2009, 148 (149); OLG Köln NZG 2020, 23 (24 Rn. 11); Bork, in: Stein/Jonas, ZPO, § 116 
Rn. 27. 

20 BGH NJW-RR 2005, 1640 (1641); Haas, in: BK-InsO, § 143 Rn. 111; Schultzky, in: Zöller, ZPO, 
§ 116 Rn. 17; Smid/Hartmann, in: Wieczorek/Schütze, ZPO, § 116 Rn. 3a. Andere Ansicht OLG 
Celle NZI 2004, 668 (668); Liegl, in: Poller/Härtl/Köpf, Gesamtes Kostenhilferecht, § 116 Rn. 5, 
wenn das Ziel die Erhaltung des Unternehmens ist. 

21 Kießling, in: Saenger, ZPO, § 116 Rn. 3; Liegl, in: Poller/Härtl/Köpf, Gesamtes Kostenhilferecht, 
§ 116 Rn. 3; Reichling, in: BeckOK-ZPO, § 116 Rn. 1; Schultzky, in: Zöller, ZPO, § 116 Rn. 2. 
Daher gehören gewillkürte oder gesetzliche Prozessstandschafter, die ein fremdes Recht im eige-
nen Namen geltend machen, nicht zu den Parteien kraft Amtes, wenn die Prozessstandschaft nicht 
durch einen Bestellungsakt begründet wurde, Schultzky, in: Zöller, ZPO, § 116 Rn. 3; Wache, in: 
MüKo-ZPO, § 116 Rn. 8. 


